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1. Begrüßung  und  Agenda 
 
 
Neben den vielen von ihnen angekündigten Fragen haben wir uns zentral damit zu 
beschäftigen: 
 
 
 
- Bootsschäden 
 
- Feuerschäden 
 
 
 
Aber auch mit vielfältigen Fragen zu den Haftpflicht-Versicherungen eines Vereins. 
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Ziel:  Wir wollen uns mit einem Versicherungskonzept beschäftigen, das der  
 Verantwortung eines Vereinsvorstandes für die Sicherheit der Mitglieder und der  
 Absicherung des Vereinsvermögens Rechnung tragen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
Deshalb müssen wir uns mit folgenden Inhalten befassen: 
 
-  Bootskaskoversicherungen / Transportversicherung 
-  Bootshauseinrichtung 
-  Bootshaus und Nebengebäude 
-  Kraftfahrzeuge und Anhänger 
-  Sportversicherungen der Landessportverbände 
-  Vermögensschaden-Haftplicht für Vorstände (Organe des Vereins) – D & O 
-  Unfallversicherung im Ehrenamt 
 
 
 
 
Bitte stellen sie uns jederzeit Fragen, denn ihre Fragen sind möglichst alle und heute 
zu beantworten! 
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2. Bootskaskoversicherungen / Transportversicherung 
 
 
Welche Risiken haben wir mit unseren Besonderen Bedingungen versichert? 
 
 
Unsere Bootskasko-Versicherung ist speziell für Rudervereine, Schülerruderriegen etc. 
und deren Mitglieder eine unerlässliche Risikoabsicherung. 
 
Es handelt sich bei diesen Vertragsunterlagen um eine All-Gefahren-Deckung, ein Vertrag, 
der die zur Versicherung deklarierten Boote nicht nur während eines Bootstransportes zu 
einer Regatta oder Wanderfahrt versichert, sondern der sämtliche Schäden (außer 
Vermögensschäden), die beim Ruderbetrieb denkbar sind genauso wie die stationären 
Schäden im Bootshaus oder anlässlich einer Pause oder Übernachtung während einer 
Wanderfahrt versichert. Sogar einfacher Diebstahl von Booten und Bootszubehör gilt 
mitversichert. 
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Auszug aus den Bootskasko-Vertragsbedingungen: 
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Mit diesem Konzept können Boote, Riemen und Skulls, Motorboote (etwa Begleitboote für 
Training) oder Außenbordmotoren versichert werden. Für alle vier genannten Kategorien 
benötigen wir Wertangaben, für Motorboote auch Typ, und Baujahr. 
 
Für Boote (Ruderboote, Drachenboote, Kanus oder Paddelboote) benötigen wir die in der 
beigefügten Blankoliste genannten Angaben. Dabei unterscheiden wir bei der Festlegung der 
Versicherungssummen, insbesondere auch mit Blick auf das Prämienvolumen, zwischen  
 

Neuwert- und Zeitwertversicherung 
 
für die zu deklarierenden Boote. 
 
 
 
 
Für Riemen und Skulls benötigen wir Angaben über Anzahl und zu versichernden 
Gesamtwert. 
Auch hier muss eine Entscheidung zwischen Neuwert und Zeitwert getroffen werden. 
 
 
Klar ist, dass die angegebene Versicherungssumme den Höchstwert der Entschädigung 
bei Totalverlust oder für die Reparatur darstellt!  
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Es gibt mit dem vorgenannten Deckungsumfang nicht nur die Möglichkeit Jahresverträge 
abzuschließen, sondern wir können auch kurzfristig - bis zu zwei Monaten 
Versicherungsdauer - Versicherungsschutz zur Verfügung stellen. 
 
Dies hat natürlich Bedeutung etwa für: 
 
-  im Verein nicht versicherte Boote, die bei einer Wanderfahrt eingesetzt werden sollen 
-  geliehene Boote, die beim ausleihenden Verein nicht versichert sind oder im Schadenfall 

die Police des ausleihenden Vereins nicht belastet werden soll. 
 
 
Verleih von vereinseigenen Booten (z.B. für Wanderfahrten eines anderen Vereins): 
Das versicherte Boot ist mit Erlaubnis des Vereins zur „fremden Nutzung“ zur Verfügung 
gestellt worden. Schäden würden wir zur bestehenden Bootskasko-Police des verleihenden 
Vereins regulieren, da keine kommerzielle Nutzung vorliegt. 
 
 
 
 
Thema: 
 
Unterbringung privater Boote im Bootshaus,  Haftung und Versicherung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
3. Bootshauseinrichtung 
 
 
Den weitgehenden Versicherungsumfang der versicherten Boote auch beim stationären 
Aufenthalt am oder im Bootshaus haben wir besprochen. 
 
Darüber hinaus aber gibt es für einen Verein noch weitaus mehr Gegenstände des 
Vereinsvermögens, die den Inhalt eines Bootshauses bilden und die nicht fest mit dem 
Bootshausgebäude verbunden sind. 
 
Hierzu gehören etwa: 
 
-  nicht kaskoversicherte Boote, Bootszubehör, Riemen, Skulls, Ergometer oder Ausstattung 
   eines Kraftraumes. 
-  Bootsläger oder Einrichtung der Umkleideräume 
-  Werkstatt 
-  Gastronomie (verpachtet oder eigene Regie) mit Einrichtung und Vorräten 
-  Pokale oder 
-  außen angebrachte Sachen (Fahnenmast, Markisen, Schilder) 
 
 
Der mögliche Gefahrenkatalog, Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel und/oder 
Einbruchdiebstahl/Vandalismus muss individuell erfasst und über den Einschluss in eine 
Versicherung (Neuwertdeckung) entschieden werden. 
 
 
Das Risiko einfacher Diebstahl ist über eine Inhaltspolice nicht möglich. 
 
Doppelversicherung (Bootskasko/Inhalt) ist auszuschließen. 
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4.  Bootshaus und Nebengebäude 
 
 
Auch für die Gebäudeversicherung ist der Gefahrenkatalog nach individuellen Gegebenheiten 
festzulegen. 
 
Für die Prämienberechnung ist die Bauart der Gebäude von signifikanter Bedeutung und 
bestimmend für die Prämienberechnung. 
 
 
Eine Orientierung zu: 
 
- den zu versichernden Gefahren 
- zur Einstufung der Bauart 
- zu den versicherbaren Gefahren nach individuellen Gegebenheiten 
 
finden sie nachfolgend.   
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5. Kraftfahrzeuge und Anhänger 
 
 
Beim Einsatz von vereinseigenen oder fremden Zugfahrzeugen sind keine besonderen 
Anmerkungen zu machen. 
 
 
Anders verhält es sich mit den Bootsanhängern! 
 
 
Hierzu auch die Stellungnahmen in der Anlage, in denen auf die Gefährdungshaftung der 
Halter von Anhängern hingewiesen wird.  
 
Die versicherungstechnische Lösung ist die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung  
für Anhänger. 
Wenn man der wichtigen und aus unserer Sicht notwendigen separaten Haftpflicht-
Versicherung für Bootsanhänger nachkommt, so kann man dieses Risiko für etwa  
30-50 Euro versichern. 
 
 
 
Hinweis:  
Durch Unterschiede in den Bedingungen der Sportversicherungen der 
Landessportverbände, die noch zu besprechen sind, ist dieses Risiko z.B. in den 
Bedingungen zur Sportversicherung des Landes Schleswig-Holstein eingeschlossen!    
 
 
Bitte überprüfen sie immer, ob dieses Risiko in die Bedingungen der Sportversicherung 
ihres Landessportverbandes aufgenommen worden ist! 
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Kraftfahrzeug-Versicherung für Anhänger und Auflieger 
 
Der Gesetzgeber hat mit der Änderung des Straßenverkehrsgesetzes bereits zum 01.01.2003 
erstmalig eine Gefährdungshaftung für Halter von Anhängern bzw. Aufliegern eingeführt. 
Danach kann der Halter des Anhängers / Aufliegers auch dann für Schäden 
haftpflichtig gemacht werden, wenn bei Schadeneintritt eine Verbindung mit einem 
Kraftfahrzeug gegeben war. 
 
Auch wenn für Anhänger / Auflieger keine Versicherungspflicht zur  
Kraftfahrt-Haftpflicht besteht, ist die Gefährdungshaftung uneingeschränkt gegeben.  
  
Der Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung ist deshalb dringend zu empfehlen. 
Bei Feststellung eines Schadens aus der Gefährdungshaftung des Anhängers / Aufliegers 
besteht sonst kein Versicherungsschutz und somit können erhebliche Kosten / 
Schadenzahlungen auf den Verein zukommen. 
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6.  Sportversicherungen der Landessportverbände 
 
 
Vereine die Mitglieder im Landessportbund sind (das trifft auf nahezu alle Sportvereine zu) 
zahlen für die Mitgliedschaft Beiträge an den jeweiligen LSV.  
Mit dieser Beitragszahlung werden gleichzeitig Versicherungsprämien dafür entrichtet, dass 
über den LSV vereinbarte Verträge Versicherungsleistungen zur Verfügung stehen.  
 
 
Beispiel: Hamburger Sportbund – HSB 
 
 
Bilder: Sportversicherung Hamburger Sportbund 
 Versicherte Organisationen und Personen, Versicherungsschutz 
 Versicherungszweige 
 
 
Erörterung der Versicherungszweige, insbesondere Haftpflicht 
 
 
Hinweis:  Punkt IV, Vermögensschaden-Haftpflicht für Vereine (Versicherungssumme für 
             Vereine 15.000,- €) versus separater Deckung, D & O unter 7. 
 
                   Es gibt in den Sportversicherungen der LSV Unterschiede im Deckungsumfang! 
 
                   Bilder: HSB-Bedingungen, Punkt 2.4.2 
                    Bedingungen LSB Schleswig- Holstein, Punkt 2.3.2 
 
   

 Nach den Bedingungen des LSB Schleswig-Holstein sind die Anhänger für die  
 Bootstransporte bedingungsgemäß haftpflichtversichert.  
 Die hierzu unter Punkt 5 geführte Diskussion kann für Schleswig-Holstein  
 unberücksichtigt bleiben. 

 
Bitte die Sportversicherungen der einzelnen LSB genau anschauen! 
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7. Vermögensschaden-Haftpflicht für Vorstände (Organe des Vereins) – D & O 
 
 
Der Vorstand steht in der Pflicht! ….insbesondere alle Möglichkeiten zu ergreifen, das 
Vereinsvermögen – an dem alle Mitglieder beteiligt sind – zu sichern. 
 
Hierzu das beigefügte Szenarium und weitergehende Erörterung 
 
 
 
 
 
Im Zusammenhang mit den Sportversicherungen der LSB hatte uns dieses Thema bereits 
beschäftigt. 
 
In diesen Deckungen werden für Vereine maximal 15.000,- € pro Jahr zur Verfügung gestellt. 
Natürlich ist die Risikoeinschätzung auch von der Größe und dem zu verwaltenden 
Vermögen, aber auch vom geographischen oder sozialen Umfeld bestimmt. 
 
 
Für eine separate, ergänzende Vermögensschaden-Haftpflicht / D & O haben wir spezielle 
Bedingungen entwickelt. 
 
Zur Orientierung:  
Mit diesem Deckungsumfang wird für eine Versicherungssumme von 100.000 € derzeit ein 
Jahresbeitrag von 279,50 € erhoben 
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8. Unfallversicherung im Ehrenamt 
 
 
Zu den Sportversicherungen hatten wir dieses Thema bereits für alle Organisationen und 
Personen erörtert. 
 
Versicherungsschutz gilt für alle betroffenen Personen in einer sportartbezogenen Aktivität.  
 
Bei ehrenamtlicher Tätigkeit eines Vereinsmitgliedes auf einem Erweiterungsbau des 
Bootshauses sieht der Versicherungsschutz anders aus und kann in einem Schadenfall 
durchaus zum Versagen des Versicherungsschutzes führen. 
 
Für derartige Tätigkeiten im Ehrenamt sind gesetzliche Grundlagen geschaffen, das 
Unfallversicherungsschutz und auch Haftpflichtansprüche versichert werden können. 
 
Meldungen und beitragsfreier Versicherungsschutz kann über die Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft VBG und der DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung,  
erfragt werden. 
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9. Fragen 
 
 
Bootsschäden und Privathaftpflicht 
 
Insolvenzsicherung:  Pflichtversicherung für „Reiseveranstaltungen“ auch innerhalb eines  
 Vereins. 
 
Schadenprävention: Sicherung von Booten gegen Sturm- und Hagelschäden. 
 
Beladung von Fahrzeugen / Anhängern mit Booten (Anlage) 
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Hamburg, 26.November 2015 
Dirk Schreyer 


